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LKW haben
keine
Sommerreifen
Fragen und Antworten
zur Winterreifenpflicht
LKW'VERKEHR Mit jedem Winter-
einbruch stellen sich Fragen zu den
Winterreifen. Antworten geben der
Bundesverband Güterkraftverkehr
Logistik und Entsorgung (BGL), der
Bundesverband Reifenhandel und
Vulkanlseur-Handwerk (BRV) und
der Wirtschaftsverband der deut-
schen Kautschukindustrie (WDK).

Stimmt es, dass viele LKW im
Winter mit Sommerreifen unter-
wegssind?
Nein. Sommerreifen wie beim PKW
gibt es beim LKW nicht. Aufgrund
der größeren Belastung bestehen alle
LKW-Reifenaus Gummimischungen
mit einem hohen Naturkautschuk-
anteil, die für den Ganzjahreseinsatz
geeignet sind. Darüber hinaus tragen
alle LKW ganzjährig an den Antriebs-
achsen sogenannte Traktionsreifen
mit speziellem Stollenprofil, die für
winterlichen Griff sorgen. Die M+S-
Kennzeichnung der Traktionsreifen
befindet sich auf beiden Reifenseiten,
wobei die Schrifthöhe mindestens
4 mrn betragen muss.

Warum bleiben LKW trotzdem an
Steigungen hängen?
Weilbei Eis-und Schneeglätte an Stei-
gungen selbst mit den besten Winter-
reifen ab einem bestimmten Zustand
der Straßenverhältnisse die Antriebs-
räder durchdrehen.

Können dabei nicht Schneeketten
helfen?
Dazu müssten LKW anhalten, was
auf Autobahnen verboten ist und zu
schweren Unfällen führen könnte.
Für das Aufziehen der Ketten müssen
sichere Autobahnparkplätze angefah-
ren werden. Diese sind jedoch bereits
bei normalem Wetter oft überfüllt.

Und wenn man die Schneeketten
vorher aufzieht?
Schneeketten erhöhen auf Stre-
ckenabschnitten ohne geschlossene
Schneedecke das Sicherheitsrisiko
und beschädigen die Fahrbahn. Zu-
dem dürfen LKW mit Schneeketten
maximal 50 kmlh fahren, was eben-
falls zu Staus und gegebenenfalls zu
Auffahrunfällen führen könnte. (hec)
www.dvz.de/winterreifen

Der Lappen ist schneller weg
Flensburger Punktereform erhöht für LKW-Fahrer die Gefahr, den Führerschein zu verlieren

Die nicht vor August verabschiedete
Reform des Flensburger Punktesys-
tems für Verstöße im Straßenver-
kehr führt bei Berufskraftfahrern
und Transportunternehmen zu er-
heblichen Verschlechterungen. Das
erklärte Rechtsanwätin Dr. Daniela
Mielchen auf dem 51. Deutschen
Verkehrsgerichtstag in Goslar. Ihre
Ausführungen im Arbeitskreis V
werden nachfolgend auszugsweise
veröffentlicht.

von Dr. Danlela Mlelchen

Gerade für Berufskraftfahrer
und Transportunternehmer
birgt das neue System erhebli-

che Gefahren. Es beinhaltet nennens-
werte Verschlechterungen. Zwar ist
der Wegfall der Tilgungshemmung
und die sich daraus ergebende Fol-
ge, dass später begangene Verstöße
künftig für die Tilgungsfristen uner-
heblich sind, durchaus positiv. Dies
allein kann jedoch die Nachteile und
Risiken, die nach dem neuen System
drohen, nicht kompensieren.

Verschärfung um 300 Prozent
Die gravierendste Schlechterstellung
ist sicherlich in der Absenkung der
Höchstpunktegrenze zu sehen. Der-
zeit wird die Fahrerlaubnis - unter
Ausschöpfung sämtlicher Möglichkei·
ten der Punktereduzierung - bei 24
Punkten entzogen. Nach dem neuen
System ist eine Entziehung bereits bei
acht Punkten vorgesehen. Dann gibt
es aber keine Punkteabbaumöglich-
keit mehr. Im Ergebnis stellt dies eine
Verschärfung um 300 Prozent dar.

Ober 100 Prüf- und Kontrollpunkte
LKW·Fahrer haben vor Fahrtantritt
über 100 Prüf- und Kontrollpunkte ab-
zuarbeiten. DieAnzahlsteigtaufgrund
des sich fortbildenden Rechts stetig.
Somit droht täglich die Gefahr, eine
Ordnungswidrigkeit zu begehen. Ins-
besondere die Überprüfung des Fahr-
zeuges auf dessen ordnungsgemäßen
technischen Zustand im Rahmen der
AbfahrtskontroUe verlangt dem Fah-
rer ein breites Wissen ab. Mängel am
Rahmen, der Bereifung, den Brem-
sen oder an der Zuggabel sind dabei
für den Fahrer nicht immer gleich zu
erkennen. Dennoch droht eine Ein-
tragung, wenn bei einer Kontrolle ein

LKW-Fahrer können Acbslastüberschreitungen oft nicht feststellen, da keine Waage verfUgbar ist. Trotzdem drohen Punkte, wenn die

Achslast überschritten wird. FOTO:. DDP IMAGESItlAPOINOllERT

Mangel festgestellt wird, der die Ver-
kehrssicherheit beeinträchtigt.

Ebenso kann je nach Art der Be-
ladung und des beförderten Guts bei
jeder Fahrt die Gefahr bestehen, eine
Ordnungswidrigkeit zu begehen. Das

hat aber der Fahrer oft nicht wirklich
zu verantworten. So steht beispiels-
weise beim Transport von Schüttgut
am Beladeort häufig keine Waage
zur Verfügung. Die Folge, Das Ge-
wicht der jeweiligen Tour kann nur
geschätzt werden. Da dies aber sehr
schwierig ist, kommt es nicht selten
zu mehr oder minder geringfügigen
Überladungen.
Ebenso sind Achslastüberschrei-

tungen häufig kaum zu vermeiden.
Das gilt beispielsweise, wenn die La-

dung vom Verlader nicht gleichmä-
ßig verteilt wurde.

Bei der Beförderung von Stückgut
liegt das größte Problem dagegen
in der richtigen Ladungssicherung.
Diese sorgt selbst unter Sachverstän-
digen oft fiir Meinungsverschieden-
heiten. Selbst wenn der Fahrer nach
bestem Wissen und Gewissen han-
delt, kommt es regelmäßig zu Verstö-
ßen, die jeweils zur Eintragung von
mindestens einem Punkt führen.
Bei einer durchschnittlichen

Fahrleistung von 120 000 km und
unzähligen Abfahrtskontrollen und
Beladevorgängen ist die Gefahr, dass
innerhalb von zwei Jahren acht Ver-
stöße begangen werden, nicht ge-
ring. Da Berufskraftfahrer mit der
Fahrerlaubnis gleichzeitig auch die

Existenzgrundlage verlieren, stellt
die Reform eine nicht unerhebliche
Gefahr dar. Außerdem sollen künftig
auch Gefahrgutverstöße - die bislang
nicht punktebewehrt waren - mit
Punkten versehen werden. Ebenso
hat der Beförderet und Halter des
Fahrzeugs mit einer Eintragung von
einem Punkt zu rechnen, wenn er
dem Fahrzeugführer die erforderli·
che Ausrüstung zur Ladungssiche-
rung nicht übergeben hat.

Höhere Bu ßgelder
Letztlich ist die kompensatorische
Erhöhung der Bußgelder für Verstö-
ße von Kraftfahrern und Fubrun-
ternehmern, die künftig nicht mehr
eingetragen werden, zum Teil un-
verhältnismäßig. So wird es zwar bei
einem Verstoß gegen das Sonn· und
Feiertagsfahrverbot keine Eintragung
mehr geben, das Bußgeld für den Fah·
rer jedoch von 75 auf 120 EUR, das
für den Halter von 380 auf 570 EUR
angehoben. Zusatzinformationen mit
PunktetabeUe "Neu/Alt" gibt es unter
www.dvz.de/goslar
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Änderungen am Gesetz wahrscheinlich

Die vorliegenden Gesetz- und Ver·
ordnungsentwürfe zur Punktereform

werden möglicherweise an einigen

Stellen noch deutlich geändert. Vor-

aussichtlich am 1.Februar absolvieren

sie den ersten Durchgang durch den
Bundesrat Der Verkehrsausschuss hat

sich unter anderem dafür ausgespro-

chen, alle Verstöße nur mit ein bis zwei

Punkten zu belegen. Bel den jetzt mit
drei Punkten belegten Delikten werde

ohnehin die Fahrerlaubnis entzogen. Oie

länder fordern zudem. das verpflichten-

de Fahreignungsseminar als befristeten

Modellversuch einzuführen. Auch der
Bundestag muss dem Gesetzespaket

zustimmen - hier hat etwa die FOP noch

Änderungsbeclarf angemeldet. (roe)

Dr. Danlela Mfelchen Rechtsanwälte

Mielchen & Colt. Hamburg
hector@dyz.de
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Lean im Lager
Mehr Effizienz durch schlanke Lagerhaltung
Wie Methoden aus schlanken Produktionssystemen auf Lager übertragen werden
und die Wirtschaftlichkeit verbessern können, zeigt dieses Buch.

Die im .Lean Management" bewährten Vorgehensweisen wurden auf reale Lagerabetriebe
angewendet und im Echtbetrieb erprobt. Damit liefert der Titel greifbare Anregungen für
Verbesserungsprozesse im eigenen Lager,

Bestellen Sie jetzt den Bestseller des Logistik-Kongress 20121

Infos:
Kai Furmans, Helmut Wkek, 1. Auflage :201:2, 1GB Seiten, kt.
EUR42,- (Preis für BVl-MitgHeder EUR33.60) inkL MwSt .zzgl. Versandkosten
Mehr Informationenunter:
www.dvz.de/leanmanagement
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